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Arbeitsrechtliche Informationen der Diakonie Mitteldeutschland  
zur kurzfristigen erlaubnislosen Arbeitnehmerüberlassung  
im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Zeit der Corona Pandemie stehen viele unserer Träger vor dem 
Problem, dass einerseits Einrichtungen (z.B. WfbM, Kindertagesstätten) 
geschlossen sind, andererseits – entweder dadurch oder unabhängig da-
von – andere Einrichtungen den immensen Arbeitszuwachs mit den vor-
handenen Mitarbeitenden nicht bewältigen können. 
 
Innerhalb eines Trägers kann auf diese Situation mit Umsetzung oder Ab-
ordnung gemäß § 7 AVR-DW.EKM reagiert werden. 
 
Trägerübergreifend kommt eine kurzfristige Arbeitnehmerüberlassung in 
Betracht. 
 
Das BMAS hat in einem Vermerk vom 23. März klargestellt, dass diese 
Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AÜG 
zulässig ist. Hierbei handle es sich um eine erlaubnisfreie, gelegentliche 
Überlassung in einer Krisensituation gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 2a AÜG. 
 
Damit steht dieses Instrument auch allen diakonischen Einrichtungen im 
Bedarfsfall zur Verfügung. 
 
Grundsätzlich ist diese kurzfristige Arbeitnehmerüberlassung nur mit Ein-
verständnis der betroffenen Mitarbeitenden möglich. Die Grundsätze der 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung und des Direktionsrechts bleiben beste-
hen. 
 
Die Mitarbeitervertretung ist zu beteiligen. 

 
An Mitgliedsorganisationen 
in der Diakonie Mitteldeutschland  

26. März 2020 



 

 

 

 

Weitere Einzelheiten zur kurzfristig erlaubnislosen Arbeitnehmerüberlassung im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie entnehmen Sie bitte dem Schreiben der Diakonie Deutschland vom 
25. März. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sabine Frey 
Syndikusrechtsanwältin 
Arbeitsrecht 
 
 


